


Gemeinde Lottstetten
Landkreis Waldshut

Satz u ng

zur 1. Anderung des Bebauungsplanes "Sägerei", Lottstetten

Aufgrund der $ 1O und 13 des Baugesetzbuches und des $ 74 der Landes-
bauordnung in Verbindung mit $ 4 der Gemeindeordnung fur Baden -

Wurttemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Lottstetten in seiner Sitzung
am 06.11.1997 die 1. Anderung des Bebauungsplanes

"Sägerei", Lottstetten

als Satzung beschlossen.

s1

Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem im zeichnerischen Teil
(S 2, Ziff. 1 dieser Satzung) eingezeichneten Plangebiet.

s2
Bestandteile der Anderung des Bebauungsplanes

Die Anderung des Bebauungsplan besteht aus:

1. Dem zeichnerischen Teil M 1 : 1000 mit Darstellung des bis-
herigen Planes und des Planes mit eingetragener Anderung

2. Sachlich in der Umverlegung des Gehrechtes zugunsten der
Gemeinde in einer Breite von 2,50 m von der Südseite des
Grundstucks Nr. 17111 auf die Nordseite dieses Grundstücks (auf
vorh. Leitungsrecht).

Dem Bebauungsplan ist eine Begründung beigefugt.



t02

s3
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des S 75 LBO handelt, wer den aufgrund von $ 74
LBO in Verb. mit g 9 Abs. 4 BauGB ergangenen Bestandteilen dieser Satzung
zuwiderhandelt.

s4
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Lottstetten, den Nov. 1997FI
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Gemeinde Loltstetten

l. Anderung des Bebouungsplones

"Söge re i", Lottstetten

- Umverlegung eines Gehrechtes -

Begründung

Dos Verfohren zur Erstellung des Bebouungsplones"Sögerei' wurde 1995196
durchgefuhrt; der Sotzungsbeschluß wurde in der Sitzung des Gemeinderctes
om 20,06,1996 gefoßt, der Bebouungsplon wurde mit Bekonntmochung om
06, September 1996 rechtskröftig,

ln dem Bebouungsplon ist zur Ver- bzw, Entsorgung der künftigen Geböude
om nördlichen Rcnd des Geltungsbereiches ein Leitungsrecht zugunsten der
Gemeinde, Fo, Acotec und Telekom zur Wosser- und Abwosserleitung,
Elektroerdkobel, Fernsehbreitbondkobel und Telephon festgesetzl: zur inneren
Erschließung des Gebietes und zur fußlöufigen Durchquerung, insbesonders
von der Sögereistroße und der Sulzerstroße zum Friedhof, ist ein Gehrecht mit
einer Breite von 2,50 m in Nord - Süd und Ost - West - Richtung festgesetzt (s,

im Plon Ausschnitt ous rechtskröftigen Bebouungsplon),

Dos Grundstück Nr, l7l /l wurde nun zwischenzeitlich in 4 Bouplötze mit den
Nrn, I 711,1 171 16, 171 l7 und I 71lB oufgeteilt, Der Eigentümer des südwest-
lichen Grundstückes Nr, I 7l /B möchte om südlichen Rond seines Grund-
stückes Gorogen errichten und hot hierzu beontrogt, dos Gehrecht ouf den
nördlichen Rond des neuen Grundstückes Nr, l7l l6zu verlegen, Dies er-
scheint sinnvoll, dc hier die Leitungsrechte ohnehin verloufen und somit mit
dem Gehrecht zusommengelegt werden; die gewünschten Fußwegverbin-
dungen bleiben domit gewohrt,

Lottstetten, om l- $, Nov. 1g$7
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Verfahrensverme rke zur 1 . Anderung des Bebauungsplanes

"Sägerei"

Gemeinde Lottstetten

in vereinfachtem Verfahren entspr. S 13 BaUGB

Aufstellungsbeschluß und Entwurfsbeschluß gefaßt in der Sitzung des
Gemeinderates am 25.09. 1997.

Bekanntmachung der Gelegenheit zur Stellungnahme am 26.09.1997.

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben vom 06.10. bis 03.11 1997 .

Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen und Satzungsbeschluß gefaßt in
der Sitzung des Gemeinderates am 06.1 1 .1997.

Meldung der Bebauungsplanänderung bei der höheren Verwaltungsbehörde
an i* l, Dez. 1gg7

Ortsubliche Bekanntmachung der Satzung am - 5' Sea. 1997

Lottstetten, am * 5, üez. 1997


